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3535/A XXVII. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Andreas Ottenschläger, Hermann Weratschnig, MBA MSc,  

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 07.07.2023 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 07.07.2023 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Bundesgesetz, mit dem das ASFINAG-Gesetz 
geändert wird 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das ASFINAG-Gesetz, BGBl. Nr. 591/1982, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 38/2016, 
wird wie folgt geändert: 

 

 1. § 15a. Abs. 1, erster Satz lautet:  

 „Die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-
Aktiengesellschaft ist mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 
2004 ermächtigt, jährlich höchstens 3 v.H. von den im 
Jahr 2003 nach dem Arlberg-Schnellstraßen-
Finanzierungsgesetz, BGBl. Nr. 113/1973, dem 
Bundesgesetz betreffend die Finanzierung der Autobahn 
Innsbruck-Brenner, BGBl. Nr. 135/1964, dem 
Karawanken-Autobahn-Finanzierungsgesetz, BGBl. 
Nr. 442/1978, dem Pyhrn-Autobahn-Finanzierungsgesetz, 
BGBl. Nr. 479/1971, und dem Tauernautobahn-
Finanzierungsgesetz, BGBl. Nr. 115/1969, eingehobenen 
Netto-Benützungsentgelten für Maßnahmen zur 
Verbesserung der Umweltsituation in der Umgebung der 
von den oben genannten Finanzierungsgesetzen erfassten 
Strecken den Bundesländern zur Verfügung zu stellen.“ 

 

§ 15a. (1) Die Autobahnen- und Schnellstraßen-
Finanzierungs-Aktiengesellschaft ist mit Wirksamkeit 
vom 1. 1. 2004 ermächtigt, jährlich höchstens 1 v.H. von 
den im Jahr 2003 nach dem Arlberg-Schnellstraßen-
Finanzierungsgesetz, BGBl. Nr. 113/1973, dem 

 § 15a. (1) Die Autobahnen- und Schnellstraßen-
Finanzierungs-Aktiengesellschaft ist mit Wirksamkeit 
vom 1. 1. Jänner 2004 ermächtigt, jährlich höchstens 1 
3 v.H. von den im Jahr 2003 nach dem Arlberg-
Schnellstraßen-Finanzierungsgesetz, BGBl. Nr. 113/1973, 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 07.07.2023 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 07.07.2023 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
Bundesgesetz betreffend die Finanzierung der Autobahn 
Innsbruck-Brenner, BGBl. Nr. 135/1964, dem 
Karawanken-Autobahn-Finanzierungsgesetz, BGBl. 
Nr. 442/1978, dem Pyhrn-Autobahn-Finanzierungsgesetz, 
BGBl. Nr. 479/1971, und dem Tauernautobahn-
Finanzierungsgesetz, BGBl. Nr. 115/1969, eingehobenen 
Netto-Benützungsentgelten für Maßnahmen zur 
Verbesserung der Umweltsituation in der Umgebung der 
von den oben genannten Finanzierungsgesetzen erfassten 
Strecken den Bundesländern zur Verfügung zu stellen. 
Verändern sich in den Folgejahren die der Autobahnen- 
und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft auf 
den genannten Strecken zufließenden Netto-
Benützungsentgelte, so sind diese Beträge als 
Berechnungsgrundlage heranzuziehen. Netto-
Benützungsentgelte sind Entgelte, die der Autobahnen- 
und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft 
durch ordnungsgemäße Entrichtung der nach den oben 
genannten Finanzierungsgesetzen festgesetzten Entgelte 
oder durch ordnungsgemäße Entrichtung der 
Mautabschnitts-Teiltarife zur Anlastung der 
Infrastrukturkosten nach den Bestimmungen des 
Bundesstraßen-Mautgesetzes 2002, BGBl. I 
Nr. 109/2002, auf den in § 10 Abs. 2 des genannten 
Gesetzes angeführten Bundesstraßenstrecken zufließen. 
Netto-Benützungsentgelte, die der Autobahnen- und 
Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft auf 
Grund einer Tariffestsetzung gemäß § 9 Abs. 6 lit. b des 
Bundesstraßen-Mautgesetzes 2002, BGBl. I 
Nr. 109/2002, zusätzlich zufließen, sind bei der 
Ermittlung der Berechnungsgrundlage nicht zu 
berücksichtigen. 

dem Bundesgesetz betreffend die Finanzierung der 
Autobahn Innsbruck-Brenner, BGBl. Nr. 135/1964, dem 
Karawanken-Autobahn-Finanzierungsgesetz, BGBl. 
Nr. 442/1978, dem Pyhrn-Autobahn-Finanzierungsgesetz, 
BGBl. Nr. 479/1971, und dem Tauernautobahn-
Finanzierungsgesetz, BGBl. Nr. 115/1969, eingehobenen 
Netto-Benützungsentgelten für Maßnahmen zur 
Verbesserung der Umweltsituation in der Umgebung der 
von den oben genannten Finanzierungsgesetzen erfassten 
Strecken den Bundesländern zur Verfügung zu stellen. 
Verändern sich in den Folgejahren die der Autobahnen- 
und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft auf 
den genannten Strecken zufließenden Netto-
Benützungsentgelte, so sind diese Beträge als 
Berechnungsgrundlage heranzuziehen. Netto-
Benützungsentgelte sind Entgelte, die der Autobahnen- 
und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft 
durch ordnungsgemäße Entrichtung der nach den oben 
genannten Finanzierungsgesetzen festgesetzten Entgelte 
oder durch ordnungsgemäße Entrichtung der 
Mautabschnitts-Teiltarife zur Anlastung der 
Infrastrukturkosten nach den Bestimmungen des 
Bundesstraßen-Mautgesetzes 2002, BGBl. I 
Nr. 109/2002, auf den in § 10 Abs. 2 des genannten 
Gesetzes angeführten Bundesstraßenstrecken zufließen. 
Netto-Benützungsentgelte, die der Autobahnen- und 
Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft auf 
Grund einer Tariffestsetzung gemäß § 9 Abs. 6 lit. b des 
Bundesstraßen-Mautgesetzes 2002, BGBl. I 
Nr. 109/2002, zusätzlich zufließen, sind bei der 
Ermittlung der Berechnungsgrundlage nicht zu 
berücksichtigen. 

 2. In § 15a. wird nach Abs. 2 folgender Abs. 3 angefügt:  

 „(3) Die Autobahnen- und Schnellstraßen-
Finanzierungs-Aktiengesellschaft hat die zweckgemäße 
Verwendung durch Vereinbarung mit den Bundesländern 
sicherzustellen und hierüber jährlich spätestens vier 

(3) Die Autobahnen- und Schnellstraßen-
Finanzierungs-Aktiengesellschaft hat die 
zweckgemäße Verwendung durch Vereinbarung mit 
den Bundesländern sicherzustellen und hierüber 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 07.07.2023 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 07.07.2023 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
Monate nach Abschluss eines Wirtschaftsjahres der 
Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Finanzen 
und der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie einen Bericht über die Verwendung der 
Mittel im abgelaufenen Wirtschaftsjahr gemäß Abs. 1 
erster Satz zu übermitteln.“ 

jährlich spätestens vier Monate nach Abschluss eines 
Wirtschaftsjahres der Bundesministerin bzw. dem 
Bundesminister für Finanzen und der 
Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 
und Technologie einen Bericht über die Verwendung 
der Mittel im abgelaufenen Wirtschaftsjahr gemäß 
Abs. 1 erster Satz zu übermitteln. 
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